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Eventuell bist du ja selbst der von dir angesprochene „Fall“ von Beruf, in dem man sich nicht
einfach so frei nehmen kann. Die rechtliche Seite scheint ja zumindest unklar.
In NRW gibt es für so etwas meiner Kenntnis nach kein Recht auf Freistellung. Mit ein bisschen
gutem Willen und Kollegialität geht aber vieles.
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https://www.lehrerforen.de/thread/51739-befreiung-f%C3%BCr-
lernentwicklungsgespr%C3%A4ch/?postID=507070#post507070
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